
I.  Vertragsschluss, Allgemeines 

1. Liegt eine unwidersprochene schriftliche Auftragsbestätigung vor, so ist diese für den Inhalt des Vertrages und den Umfang der 

Reparatur maßgebend.  

2. Ist der Reparaturgegenstand nicht vom Auftragnehmer geliefert, so hat der Kunde auf bestehende gewerbliche Schutzrechte 

hinsichtlich des Gegenstandes hinzuweisen; sofern den Auftragnehmer kein Verschulden trifft, stellt der Kunde den 

Auftragnehmer von evtl. Ansprüchen Dritter aus gewerblichen Schutzrechten frei. 

 

 


